
Landeswohlfahrtsverband Hessen
Hauptfürsorgestelle

Hauptfürsorgestelle

Zielgruppenmanagement 
Kriegsopferfürsorge

Der Mensch im
Mittelpunkt
Leistungen des sozialen 
Entschädigungsrechts

1

64293 Darmstadt, Steubenplatz 16
Tel.: 0 6151 / 8 01-123,
Fax: 0 6151 / 8 01-183

34117 Kassel, Kölnische Straße 30
Tel.: 05 61 / 10 04 - 26 07,
Fax: 05 61 / 10 04 - 16 07

65189 Wiesbaden, Frankfurter Straße 44
Tel.: 06 11 / 156 - 2 25,
Fax: 06 11 / 156 - 2 31

E-Mail: hauptfuersorgestelle-info@lwv-hessen.de

Der Landeswohlfahrtsverband Hessen ist ein
Zusammenschluss der Landkreise und kreis-
freien Städte, dem soziale Aufgaben übertra-
gen wurden. Er ist u. a.

● Überörtlicher Träger der
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● Integrationsamt
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und anderen sozialen Einrichtungen
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So erreichen Sie uns

Kassel

Wiesbaden

Darmstadt



● ... wenn das Geld nicht reicht

Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt erhal-
ten Sie zur Sicherung des Existenzmini-
mums. Das sind regelhaft laufende Hilfen,
wenn Ihr Einkommen sehr gering ist. In Aus-
nahmefällen kommen noch einmalige Leistun-
gen in Frage.

● ... wenn Ihre Mobilität eingeschränkt ist

Kraftfahrzeughilfen können Sie in Form von
Beihilfen und zinslosen Darlehen zum Kauf ei-
nes Autos erhalten und als laufende Hilfe zum
Betrieb. Sofern Sie nicht selbst fahren, ist ei-
ne Taxibeihilfe möglich.

● ...wenn das Treppensteigen schwer fällt

Wohnungshilfen sind bei schädigungsbeding-
ten Umbauten (Bad, Treppenlift usw.) möglich 
oder auch beim Erwerb von Wohnraum. Wir
helfen mit Beihilfen und/oder Darlehen.

● ... wenn das Alter drückt

Altenhilfe können Sie aus verschiedenen
Gründen erhalten: zur Weiterführung des
Haushaltes, für einen altersgerechten Woh-
nungsumbau, für Essen auf Rädern, für Be-
gleitdienste, zum Besuch von Veranstaltun-
gen, zur Aufrechterhaltung der Verbindung zu
Verwandten und Bekannten.

● ... wenn Sie mal ausspannen wollen

Erholungshilfe leisten wir zur Erhaltung Ihrer
Gesundheit oder Ihrer Arbeitsfähigkeit. Ma-

Hilfe für Sie – Verpflichtung für uns

Die Kriegsopferfürsorge (KOF) ist Teil des
sozialen Entschädigungsrechts in Deutsch-
land. Die Hauptfürsorgestelle beim Landes-
wohlfahrtsverband Hessen gewährt Leistun-
gen der Kriegsopferfürsorge für Personen, die
eine Beschädigten- oder Hinterbliebenenrente
(oder -beihilfe) nach dem Bundesversorgungs-
gesetz (BVG) erhalten. Anspruchsberechtigt
sind daher Kriegsbeschädigte und Kriegshin-
terbliebene. Beschädigte können Leistungen
auch für Familienmitglieder erhalten.

Die entsprechenden Vorschriften des BVG
gelten auch für weitere Personengruppen,
nämlich Soldaten, Wehrdienstleistende, Zivil-
dienstleistende, Impfgeschädigte, politische
Häftlinge der ehemaligen DDR, Opfer von Ge-
walttaten, Opfer politisch motivierter Strafver-
folgungsmaßnahmen sowie Opfer hoheitlicher
Maßnahmen einer DDR-Behörde – soweit eine
gesundheitliche Schädigung vorliegt.

Das können wir für Sie tun ...

● ... wenn Sie noch mitten im Leben stehen

Teilhabe am Arbeitsleben ermöglichen wir Ih-
nen durch Berufsfindung und Arbeitserpro-
bung, durch Berufsvorbereitung, berufliche
Umschulung, Hilfen zur Erlangung oder Erhal-
tung eines Arbeitsplatzes, Maßnahmen berufli-
cher Anpassung, Aus- und Weiterbildung,
Übergangsgeld und Unterhaltsbeihilfen.

Das müssen Sie tun

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, sofern wir
uns nicht schon kennen. Sagen Sie uns, wo
der Schuh drückt. Unsere Sachbearbeiter
nehmen sich Zeit für Sie, beraten Sie individu-
ell, bieten Lösungsmöglichkeiten an. Dazu be-
nötigen wir Angaben zu Ihren persönlichen
und wirtschaftlichen Verhältnissen. Grund-
sätzlich sind unsere Leistungen nämlich ein-
kommens- und vermögensabhängig.

Sprechen Sie uns an.

Wir – das sind die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Hauptfürsorgestelle beim Landes-
wohlfahrtsverband Hessen. Sie erreichen uns
in Darmstadt, Kassel und Wiesbaden.

chen Sie mit Hilfe der KOF drei Wochen Ur-
laub (in besonderen Fällen zwei oder vier Wo-
chen). Sie haben die Wahl zwischen Aufent-
halten in guten Vertragshäusern, freigewähl-
ten Urlauben und Erholungszeiten in von den
Kriegsopferverbänden angebotenen Häusern.

● ... wenn die Kraft nachlässt

Hilfe zur Pflege ist bei der häuslichen Pflege
oder bei einem Heimaufenthalt möglich – als
Ergänzung der Leistung der Pflegekasse.

● ... wenn Sie weitere Hilfen brauchen 

Hilfe in besonderen Lebenslagen leisten wir
zur Eingliederung Beschädigter und Behinder-
ter, zur Teilnahme am Leben in der Gemein-
schaft, zur Rehabilitation Kriegsblinder.


